
gend tätig, indem es Aussprachen 
mit Bürgern führt, bei denen sich 
erste Anzeichen krimineller Gefähr
dung zeigen. Anhand der Informa
tionen werden auch diesen Bürgern 
konkrete Erziehungshinweise gege
ben, um ihnen ihre Rechte und 
Pflichten in der sozialistischen Ge
sellschaft aufzuzeigen. Dazu nutzt 
das Aktiv u. a. auch die Verbindung 
zu den Schulen, vor allem den Er
ziehungsberatungskommissionen, um 
die besonders krassen Fälle der 
Schulbummelei, bei denen die Eltern 
ihren Erziehungspflichten nicht 
nachgekommen sind und Erschei
nungsformen krimineller Gefähr
dung sichtbar werden, gründlicher 
zu prüfen und über weitere Maß
nahmen zu beraten.
Wichtig für eine erfolgreiche Tätig
keit des Aktivs ist auch die Zusam
menarbeit mit den Fachabteilungen 
des Rates, insbesondere mit den Ab
teilungen Sozialwesen, Wohnungs
wirtschaft, örtliche Versorgungswirt
schaft und mit dem Referat Jugend
hilfe. Diese Zusammenarbeit und 
gegenseitige Information bewirkt 
eine schnelle Aufdeckung aller Er
scheinungen krimineller Gefährdung 
und eine umfassende Einflußnahme

Die Ausschöpfung der mit den Ände
rungsgesetzen zum StGB und zur 
StPO geschaffenen neuen Möglich
keiten der Ausgestaltung und Ver
wirklichung von Verurteilungen auf 
Bewährung stellt größere Anforde
rungen an die Gerichte. Um die zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Ver
urteilung auf Bewährung ausgespro
chenen Verpflichtungen konsequent 
durchzusetzen, ist eine von den ge
sellschaftlichen Kräften unterstützte 
kontinuierliche Kontrolle der Ver
wirklichung dieser Maßnahmen er
forderlich (vgl. dazu H. W e b e r /
H .  W i l l a m o w s k i / A .  Z o c h  in 
NJ 1975 S. 653 und 678 f.). Aus den 
bisherigen Erfahrungen ergibt sich, 
daß nur bei einer sehr geringen An
zahl dieser Verurteilungen auf die 
Kontrolle verzichtet werden kann. 
Das bedeutet, daß die Gerichte diese 
Kontrolle rationell organisieren 
müssen.
Das Hauptfeld der Durchsetzung der 
Verurteilung auf Bewährung und 
der damit verbundenen Verpflich
tungen sind die Betriebe bzw. die 
Kollektive, in denen die Verurteilten 
arbeiten. Die rationelle Organisie
rung der Kontrolle erfordert eine 
verstärkte, jedoch differenzierte Ein
beziehung der Leiter der Betriebe, 
der Kollektive, der Schöffen und an
derer gesellschaftlicher Kräfte, um 
gleich nach Abschluß der gericht
lichen Hauptverhandlung die Be
währung und Erziehung des Verur
teilten im Kollektiv zu gewährlei
sten.
Bei Aussprachen mit den Vertretern 
des Kollektivs, die an der Hauptver
handlung teilgenommen haben, wird 
darüber beraten, welche weiteren

auf die Erziehung der Bürger durch 
eine Vielzahl von gesellschaftlichen 
Kräften.
Mitunter sehen aber einige Leiter in 
den Betrieben die Erziehung von 
kriminell gefährdeten Bürgern nur 
als eine zusätzliche Belastung an. 
Das führt zum Teil zu falscher Kol
legialität bzw. Inkonsequenz, indem 
z. B. Arbeitsbummelei durch nach
trägliche Gewährung von Urlaub 
verschleiert wird. Mit diesen Lei
tern setzt sich das Aktiv kritisch 
auseinander und fördert damit die 
Einhaltung des sozialistischen Rechts 
in den Betrieben.
Nur wenn die Arbeitskollektive in 
den Betrieben und die gesellschaft
lichen Kräfte im Wohngebiet ihren 
Beitrag bei der Erziehung im Ar
beitsprozeß und im Freizeitbereich 
leisten, sind sichtbare Erfolge zu 
verzeichnen. Die Lösung dieser Auf
gaben steht auch beim Kampf um 
den Titel „Bereich der vorbildlichen 
Ordnung, Sicherheit und Disziplin“ 
im Vordergrund und muß bei der 
Verleihung des Titels stets mit be
rücksichtigt werden.

GERD PETERMANN,
Stellvertreter des Bürgermeisters
der Stadt Lauchhammer

Maßnahmen notwendig sind, um den 
erzieherischen Einfluß auf den Ver
urteilten zu gewährleisten und wie 
das Kollektiv über die Ergebnisse 
des Verfahrens im erforderlichen 
Umfang und in kürzester Frist zu 
informieren ist. Diese Aussprache, 
die nach Abschluß der Hauptver
handlung durchgeführt wird, ist aber 
keine ausreichende Grundlage für 
die in der Bewährungszeit erforder
liche Kontrolle der Verwirklichung 
der Verurteilung auf Bewährung und 
die dabei notwendige Zusammenar
beit des Arbeitskollektivs mit dem 
Verurteilten und dem Gericht.
Das Kreisgericht Neubrandenburg 
hat folgende Arbeitsweise entwickelt: 
Wir informieren schriftlich den Lei
ter des Betriebes, in dem der Verur
teilte arbeitet, über jedes Verfahren, 
das mit einer Verurteilung auf Be
währung abgeschlossen wird. Diese 
Information wird auf einem Vor
druck vermittelt, der Raum für fol
gende Angaben enthält:
— Ergebnis der gerichtlichen Haupt

verhandlung, darunter vor allem 
die dem Verurteilten auf erlegten 
Pflichten,

— besonders zu beachtende Pro
bleme bei der erzieherischen Ein
flußnahme.

Ferner wird mitgeteilt, wer als Kol
lektivvertreter, als gesellschaftlicher 
Ankläger oder als gesellschaftlicher 
Verteidiger an der Hauptverhand
lung teilgenommen und ob das Kol
lektiv eine Bürgschaft übernommen 
hat.
Der Leiter wird auf gef ordert, diese 
Information an das Kollektiv weiter
zuleiten, in dem der Verurteilte ar
beitet. Schließlich setzen wir einen

Termin, bis zu dem wir die erste 
Einschätzung über das Verhalten des 
Verurteilten in der Bewährungszeit 
erhallen möchten.
Dieser Vordruck wird vom Vorsit
zenden der Strafkammer unmittel
bar nach der Urteilsverkündung und 
nach der Aussprache mit dem Kol
lektivvertreter mit den notwendigen 
Angaben versehen. Nach Rechtskraft 
der Entscheidung wird das Schreiben 
dem Leiter übersandt.
In dem Vordruck ist genügend 
Raum für spezielle Hinweise, so z. B. 
für besondere Informationen des 
Schöffenkollektivs bzw. einzelner im 
Betrieb tätiger Schöffen. Diese er
halten auch eine Durchschrift der 
Information an den Leiter.
Mit dieser Arbeitsweise haben wir 
gute Erfahrungen gemacht. In den 
meisten Fällen haben die Leiter der 
Betriebe bzw. die von ihnen Beauf
tragten dem Kreisgericht in der an
gegebenen Frist über den Verlauf 
der Bewährung berichtet, über ne
gative Verhaltensweisen der Verur
teilten sogar meist unmittelbar da
nach. In derartigen Fällen wird der 
Verurteilte vom Kreisgericht zu einer 
Aussprache aufgefordert. Wenn es 
erforderlich ist, wird ihm gemäß 
§ 342 Abs. 5 StPO eine Verwarnung 
erteilt oder auch nach § 344 StPO der 
Vollzug der bei der Verurteilung auf 
Bewährung angedrohten Freiheits
strafe angeordnet.
Entwickelt sich der Verurteilte in 
der Bewährungszeit positiv, dann 
halten die Leiter eine Mitteilung an 
das Kreisgericht vor Ablauf der für 
die Einschätzung gesetzten Frist oft
mals nicht für erforderlich. Das wirft 
die Frage auf, warum die Leiter oder 
die Kollektive der Verurteilten in 
diesen Fällen nicht auch von ihrem 
Recht Gebrauch machen, die Verkür
zung der Bewährungszeit zu bean
tragen, zumal sie in der schriftlichen 
Information darauf hingewiesen 
werden.
Neu für die Gerichte und für die 
Leiter der Betriebe sowie für die 
Kollektive ist die mit den Straf
rechtsänderungsgesetzen eingeführte 
Verpflichtung zur Berichterstattung 
des auf Bewährung Verurteilten (§ 33 
Abs. 4 Ziff. 6 StGB). Auch hier müs
sen rationelle und wirksame Metho
den gefunden werden, um die Reali
sierung dieser gerichtlichen Ver
pflichtung zu gewährleisten.
Wie auch andere Kreisgerichte be
nutzen wir dazu Kontrollkarten, die 
folgende Angaben enthalten: Name, 
Anschrift und Arbeitsstelle des Ver
urteilten, Art des Delikts, Strafe, 
Dauer der Bewährungszeit und die 
ausgesprochenen Verpflichtungen. 
Darunter ist Raum für die Termine 
der Berichterstattung und für die 
Unterschrift des Kontrollierenden. 
Die Rückseite der Kontrollkarte ist 
für Vermerke über das Ergebnis der 
Berichterstattung bzw. für besondere 
Anträge und Auflagen vorgesehen 
(z. B. bis zu einem bestimmten Zeit
punkt nachzuweisen, daß ein Teilbe
trag des Schadenersatzes bezahlt 
wurde).
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